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§ 1 Einleitung 

I. Problemüberblick 

Die Unterlassungsklage als das prozessuale Mittel zur Durchsetzung 
materiell-rechtlicher Unterlassungs ansprüche I gewinnt vermehrt in Rechts
bereichen an Bedeutung, die von Interessensgegensätzen beherrscht sind und in 
denen die Parteien fiir sich jeweils einen unantastbaren eigenen Handlungsbe
reich beanspruchen. Sowohl im Zivilrecht als auch im wettbewerbsrechtlichen 
Streitverfahren sowie im kollektiven Arbeitsrecht2 haben in der Vergangenheit 
Unterlassungsansprüche eine zentrale Bedeutung erlangt. Als aktuellstes und 
zugleich spektakulärstes Beispiel mag der über Jahre hinweg ausgetragene 
Unterlassungsprozeß3 der beiden Autokonzerne General Motors und VW 
dienen, in dem um die Unterlassung von planmäßiger Abwerbung von 
Mitarbeitern des GM-Konzerns gestritten wurde. 

Durch den Unterlassungsrechtsstreit sollen im Wege des vorbeugenden 
Rechtsschutzes die Rechtsstellungen geschützt werden, die im geltenden 
Rechtssystem einen hohen Stellenwert besitzen. Neben sämtlichen sog. abso
luten Rechte wie Eigentum, Gesundheit und Leben4, genießen diesen Schutz 
auch quasi absolute Rechte wie beispielsweise das Namensrecht oder das Recht 
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb5. 

Als rechtswissenschaftlich interessant ist dabei insbesondere das Zusammen
spiel zwischen materiellem Recht und Prozeßrecht anzusehen, das auf dem vor
beugenden Charakter der Unterlassungsklage beruht. Obwohl die Trennung 
dieser beiden Maximen im geltenden Zivilrechtssystem geboten ist, begegnen 
dem Rechtsanwender gerade im Recht der Unterlassungsklage vielfliltige 
Durchbrechungen dieses Prinzips. Hierbei handelt es sich um Instrumente, die 

1 Zur Rechtsqualität des Unterlassungsanspruchs vgl. § 3. 
2 Vgl. zu Unterlassungsverfilgungen im Arbeitsrecht, Piehier, S. 63,67,85. 
3 OLG Frankfurt, DB 1994, S. 522 fT.; Schrader, DB 1994, S. 2221 ff. 
4 Medicus, S.460; StaudingerlGursky, § 1004 Rn. 1 ff., 17 ff.; SteinlJonaslSchu

mann, ZPO, vor § 253 Rn. 8; MünchKommJMedicus, § 1004 Rn. 6; ErmaniHefermehl, 
§ 1004 Rn.2. 

5 MünchKommJMedicus, § 1004 Rn. 4,5,6; ErmanlHefermehl, 
SteinlJonaslSchumann, ZPO, vor § 253 Rn. 8; StaudingeriGursky, 
ErmanlHefermehl, § 1004 Rn. 5; MünchKomm-ZPO/Schilken, 
JauerniglJauernig, BGB, § 1004 1 b; PalandtlBassenge, § 1004 Rn. 2. 

§ 1004 Rn. 5; 
§ 1004 Rn. 15; 
§ 890 Rn. 6; 
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von der Rechtsprechung zum überwiegenden Teil im Wege richterlicher 
Rechtsfortbildung aus vielfach prozeßpraktischen Gründen eingeführt worden 
sind6• 

Im Unterlassungsprozeßrecht treten Schwierigkeiten insbesondere im Hin
blick auf einen effektiven Präventivrechtsschutz auf. Gerichtliches Handeln soll 
regelmäßig den Streit, den die Prozeßparteien austragen, ein für allemal 
endgültig durch einen vollstreckbaren Urteils ausspruch verbindlich regeln7, 

damit unnötige Folgeprozesse vennieden werden und der Obsiegende zugleich 
in die Lage versetzt wird, erkanntes Recht mit Hilfe staatlicher Gewalt im 
Vollstreckungs wege durchzusetzen. So einleuchtend diese Prozeßmaxime ist, 
so schwierig gestaltet sie sich in der konkreten Durchsetzung. Der Unter
lassungskläger, der womöglich bereits eine Rechtsverletzung hinnehmen 
mußte, hat ein schutzwürdiges Interesse daran, daß seine Rechtsposition nicht 
erneut verletzt wird. Daher wird er geneigt sein, sein Unterlassungsbegehren so 
zu fotmulieren, daß nicht nur die gerügte Verletzungshandlung unter das 
begehrte Verbot flUlt, sondern auch gleichartige oder ähnliche Handlungen8. 

Andernfalls, wenn er nämlich die zu erzielende Unterlassung einer 
VerIetzungshandlung zu eng faßt, steht zu befürchten, daß der Beklagte das 
tenorierte enge Verbot durch geringfügige Handlungsabweichungen umgeht, 
ohne Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt zu sein9• 

Bei keiner anderen Klageart begegnen sowohl dem Rechtsanwalt als auch 
dem mit der Sache befaßten Richter derartig große Schwierigkeiten bei der For
mulierung des Klagebegehrens bzw. des Urteils spruchs wie bei der Unter
lassungsklage lO • Der Kläger sieht sich oftmals nicht in der Lage, bei der 
Abfassung seines Antrags die richtige Fonnulierung zu finden. 

Stellt er einen auf eine konkrete Verletzungshandlung beschränkten Antrag, 
ergeben sich erhebliche Probleme im Hinblick auf die Rechtssicherheit und den 
Rechtsschutz. Besonders deutlich tritt diese Problematik im Wettbewerbsrecht 
zutage. Ein Kläger, dessen Schutzrecht bereits durch eine Zuwiderhandlung des 

6 Gerade durch die von der Rechtsprechung entwickelten sog. Kemlehre (dazu unten 
§ 4) werden bisweilen die Grenzen zwischen Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 
verwischt. 

7 MünchKomm/Medicus, § 1004 Rn. 80 ff.; StaudingeriGursky, § 1004 Rn. 194,197, 
208, 215 ff.; Oppermann, S.45; Jauernig/Jauernig, BGB, § 1004 I, 2; 
Palandt/Bassenge, § 1004 Rn. 1,2,4,27. 

8 Borck, WRP 1979, S. 180. 
9 MünchKomm-ZPOILüke, § 253 Rn. 133; Pagenberg, GRUR 1976, S.78, 80; 

Borck, WRP 1984, S. 583, 586; Schubert, ZZP 85 (1972), S. 29,30. 
10 Staudinger/Gursky, § 1004 Rn. 216; MünchKomm-ZPOISchilken, § 890 Rn. 7 f; 

MünchKomm/Medicus, § 1004 Rn. 86;MünchKomm-ZPOILüke, § 253 Rn. 133; Köhler, 
NJW 1992, S. 137; Teplitzky in Festschrift rur Oppenhoff, S. 487. 
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Beklagten tangiert wurde 11, hat ein Interesse daran, mit gerichtlicher Hilfe von 
weiteren Angriffen verschont zu werdenl2• Zwar wird er regelmäßig erreichen, 
daß das Gericht die Untersagung der Wiederholung der vorangegangenen 
rechtswidrigen Verletzungshandlung ausspricht 13. Was aber auf den ersten 
Blick einen Erfolg darstellt, verkehrt sich spätestens dann ins Gegenteil, wenn 
der Beklagte mehr oder weniger mutwillig die verbotene Tat durch gering
fiigige Handlungsabweichungen zu umgehen versuchtl4• Ab sofort ist der 
Unterlassungstitel, den der Kläger in den Händen hält, als nahezu wertlos zu 
betrachten. Der Wortlaut des erreichten Urteils umfaßt die neuerlichen Hand
lungen nämlich gerade nicht. 

Ein anschauliches Beispiel fiir diese Problematik liefert das "Sarex-Urteil" 
des Bundesgerichtshofs l5 : Dort hatte der Kläger, ein Kaufinann, der mit Essig 
handelte, von dem Beklagten, der als Konkurrent ebenfalls Essighändler war, 
verlangt, den Vertrieb von Essig unter der Wortmarke "Surex" und unter Ver
wendung von überwiegend die Farben Griin, Schwarz und Gold aufweisenden 
Flaschenetiketten zu unterlassen, da er befiirchtete, durch die ähnliche Ver
marktung des gegnerischen Essigs eine Wettbewerbsschädigung zu erleiden. 

Die Parteien schlossen einen Vergleich, in dem es u.a. heißt: 

,,1. Der Kläger verzichtet auf die Benutzung des für ihn eingetragenen Waren
zeichens "Surex" für sich und Dritte. Der Kläger verzichtet ferner bei seiner 
Ausstattung auf die Verwendung der Farbe Schwarz, wenn er die Farben Grün 
und Gold oder Grün und Gelb benutzt. 

2. Die Beklagte erklärt sich damit einverstanden, daß der Kläger für seine Waren, 
insbesondere Essig und Senf, die Bezeichnung "Sarex" verwendet und daß er 
sich diese Bezeichnung als Warenzeichen eintragen läßt. Die Beklagte ist ferner 
damit einverstanden, daß der Kläger für seine Ausstattung die Farbenkombi
nation Grün und Gold oder Grün und Gelb verwendet. 

3. Der Kläger ist damit einverstanden, daß die Beklagte das Warenzeichen "Surex" 
für sich in die Warenzeichenrolle eintragen läßt..." 

11 Eine Unterlassungsklage kann darüber hinaus aber bereits dann erhoben werden, 
wenn eine erstmalige Rechtsverletzung droht, vgl. PalandtlBassenge, § 1004 Rn. 27; 
Köhler, NJW 1992, S. 137, 138. 

12 Pagenberg, GRUR 1976, S. 78, 81; Borck, WRP 1979, S. 180. Im Hinblick auf die 
gleichfalls erforderliche konkrete Formulierung des Urteilstenors, vgl. Ritter, S. 48. 

13 Pagenberg, GRUR 1976, S. 78, 80. 
14 Vgl. die Beispiele bei Pagenberg, GRUR 1976, S.78, 80; Borck, WRP 1979, 

S. 180,185; ders., WRP 1984, S. 583,586; Schubert, ZZP 85 (1972), S. 29,30. 
15 BGH GRUR 1958, S. 359 ff. 

2 Backsmeier 
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